
 
 
 
 
 

Anlage 2 
 

Empfehlungen zur Pflanzung standortgerechter, heimischer Gehölze 
sowie Grünlandansaaten 

  



Stadt Kitzscher Landschaftsplan  
Ernst-Schneller-Straße 1 der Stadt Kitzscher 
04567 Kitzscher Fortschreibung 04/2026 

 
Büro Knoblich GmbH Landschaftsarchitekten  Anlage 2, Seite 1 

 
Bei den Pflanzmaßmaßnahmen sind folgende Quellen / Hinweise zu beachten: 
 
Hinweise zur Artenauswahl Streuobstbäume: 
 
 LPV (o.J.): Sortenheft Streuobst aus Sachsen. Landschaftspflegeverband 
 Nordwestsachsen e.V.. 36 S. 
 https://www.streuobst-in-sachsen.de/_project/media/uploads/files/sortenheft-1.pdf 
 

LRA Mittelsachsen (2019): Liste alter Obstsorten für den Streuobstanbau. 3 S. unter: 
https://www.landkreis-
mittelsachsen.de/fileadmin/Redakteure/Behoerden/1_Geschaeftskreis/Umwelt_Forst_
Lawi/Naturschutz/mb-auswahl-obstsorten.pdf 
 
SMUL (2012): Streuobst in Sachsen. Leitfaden zum Anlegen, Pflegen und Nutzen von 
Streuobstpflanzungen. 44 S. unter: https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/16430 

 
Hinweise zur weiteren Gehölzauswahl: 

 Leitfaden zur Verwendung gebietseigener Gehölze. BMU (2012) 
 Verwendung der „GALK-Liste“ bei innerstädtischen Baumpflanzungen im Bereich 

Straßen und Verkehrsplätzen, verfügbar unter: 
https://galk.de/arbeitskreise/stadtbaeume/themenuebersicht/strassenbaumliste/ 

 Liste über geeignete Gehölze für eine Bepflanzung mit einheimischen 
standortgerechten Bäumen und Sträuchern (LRA Landkreis Leipzig 2009 – siehe 
Auflistung S. 2, bearb.): 
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(wenn eingeklammert, nur eingeschränkt geeignet) 
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§ 40 BNatSchG: Ausbringen von Pflanzen und Tieren 
 
Gemäß § 40 Absatz 1 BNatSchG bedarf das Ausbringen von Pflanzen in der freien Natur der 
Genehmigung der zuständigen Behörde, wenn die Art in dem betreffenden Gebiet in freier 
Natur nicht oder seit mehr als 100 Jahren nicht mehr vorkommt. Dies gilt nicht für künstlich 
vermehrte Pflanzen, wenn sie ihren genetischen Ursprung in dem betreffenden Gebiet haben. 
Davon ausgenommen sind der Pflanzenanbau in der Land- und Forstwirtschaft (§ 40 Abs. 1 
Nr. 1 BNatSchG). Die Regelungen des § 40 Abs. 1 BNatSchG gelten für alle Gehölze und 
krautigen Pflanzen. 
 
Bei Kompensationsmaßnahmen und sonstigen Begrünungsmaßnahmen in der freien 
Landschaft ist daher Folgendes zu beachten: 

 Leitfaden zur Verwendung von gebietseigenem Saat- und Pflanzgut krautiger Arten in 
der freien Natur Deutschlands (BfN, 2023) unter: https://bfn.bsz-
bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/1117/file/Schrift647.pdf  

 Artenlisten Sachsen: https://www.natur.sachsen.de/gebietseigene-pflanzen-
20826.html#a-30741 

 
Die Stadt Kitzscher befindet sich im 
 

Vorkommensgebiet II:  Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland   
Ursprungsgebiet 5:   Mitteldeutsches Tief- und Hügelland 
 
 
 
 
 
 
 
 


